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Nr. 07/11 - � - Amtsblatt für die Gemeinde Niedergörsdorf

Amtliche BekAnntmAchungen DeS BÜRgeRmeiSteRS

Sitzungstermine Monat August:

Hauptausschuss:
Mittwoch, 31.08.�011, 17.30 Uhr im Versammlungsraum der 
Gemeindeverwaltung, Dorfstraße 14 f, 14913 Niedergörsdorf

Die Sitzung der Gemeindevertretung sowie die Ausschusssitzungen 
haben einen öffentlichen Teil, in welchem die Teilnahme von Ein-
wohnern und anderen Interessierten möglich und erwünscht ist. 
Innerhalb des Tagesordnungspunktes 4 „Einwohnerfragestunde“ 
können Fragen gestellt und Anregungen gegeben werden. 

Beschlüsse der außerordentlichen Gemeindevertretersitzung 
der Gemeinde Niedergörsdorf

vom  11.07.�011, welche im Versammlungsraum der Gemeinde 
Niedergörsdorf, Dorfstraße 14 f, 14913 Niedergörsdorf stattfand.

Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung wurden folgende Beschlüsse 
gefasst:

TOP 3:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig den 
Kauf des Flurstückes �98 der Flur 1 in der Gemarkung Altes Lager 
(Beschluss-Nr. 31/07/11).

TOP 4:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig den 
Kauf der Flurstücke ��8 und 303 der Flur 1 in der Gemarkung Altes 
Lager (Beschluss-Nr. 32/07/11).

Amtliche infoRmAtionen DeS BÜRgeRmeiSteRS

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der 
Gemeinde Niedergörsdorf, 

in den letzten Beratungen des Hauptausschusses und der Ge-
meindevertretung wurde über das künftige Erscheinen des „Amts-
blattes für die Gemeinde Niedergörsdorf“ und der „Fläming-Info“ 
diskutiert. 
Die Gemeindeverwaltung hatte den Vorschlag unterbreitet, die ge-
setzlich vorgeschriebenen Veröffentlichungen nur noch im Amts-
blatt und nicht mehr in den �7 Schaukästen vorzunehmen. 
Gleichzeitig sollte in der „Fläming-Info“ über Beschlüsse der Ge-
meindevertretung bzw. andere wichtige Veröffentlichungen infor-
miert werden, jedoch als Hinweis und nicht in vollem Wortlaut. 
Die Gemeindevertretung folgte dem Vorschlag der Verwaltung. 
Das heißt, ab September �011 wird das „Amtsblatt für die Ge-
meinde Niedergörsdorf“ nicht mehr an alle Haushalte verteilt. Es 
liegt in der Gemeindeverwaltung aus oder kann im Internet unter 
www.niedergoersdorf.de eingesehen werden.

Die „Fläming-Info“ erscheint weiterhin monatlich kostenlos 
und wird an alle Haushalte verteilt. 
Um die „Fläming-Info“ auch in Zukunft in diesem Umfang erhalten 
zu können, sind wir auf Werbeeinnahmen angewiesen. 
Nutzen Sie deshalb unser gemeindliches Informationsblatt für 
Ihre persönliche Annonce bzw. für das Bewerben Ihrer Firma 
– Vielen Dank!
Ihre Fragen zu den Änderungen werden im Hauptamt der 
Gemeindeverwaltung Niedergörsdorf beantwortet 
(Ansprechpartnerin: Frau Marg, Telefon: 033741/697-10, 
E-Mail: hauptamt@niedergoersdorf.de).

BekAnntmAchungen AnDeReR BehöRDen

Landkreis Teltow-Fläming

Antrag des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Jüterbog-
Fläming, vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Driesner, 
auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung

Der Landrat für den Landkreis Teltow-Fläming als Untere Wasser-
behörde macht gemäß § 7 der Verordnung zur Durchführung des 
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem 
Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung 
– SachenR-DV) vom �0. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) nachfol-
genden Sachverhalt bekannt:
Der Wasser- und Abwasserzweckverband Jüterbog-Fläming be-
antragt gemäß § 6 der SachenR-DV für eine wasserwirtschaftliche 
Anlage die Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung 
hinsichtlich einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit.
Art der Anlage:  Trinkwasserversorgungsleitung
Betroffene Kommune: Gemeinde Niedergörsdorf, 
   Ortsteil Altes Lager
Betroffenes Grundstück:  Gemarkung Altes Lager, Flur 3, 
   Flurstück 74 

Der Antrag des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Jüterbog-
Fläming, einschließlich der diesem Antrag beigefügten Unterlagen, 
kann im Zeitraum vom 05.08.�011 bis einschließlich 0�.09.�011 beim 
Landkreis Teltow-Fläming, Am Nuthefließ �, 14943 Luckenwalde, 
im Umweltamt, Untere Wasserbehörde, im Zimmer A 5.3.14 zu 
folgenden Zeiten
 Montag 09.00 Uhr bis 1�.00 Uhr/13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
 Dienstag 09.00 Uhr bis 1�.00 Uhr/13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
 Donnerstag 09.00 Uhr bis 1�.00 Uhr/13.00 Uhr bis 17.30 Uhr
 Freitag 09.00 Uhr bis 1�.00 Uhr
und bei der Gemeinde Niedergörsdorf, Dorfstraße 14 f, 
14913 Niedergörsdorf, im Bauamt zu folgenden Zeiten
 Montag 08.30 Uhr bis 1�.00 Uhr
 Dienstag 08.30 Uhr bis 1�.00 Uhr/13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Donnerstag 08.30 Uhr bis 1�.00 Uhr/13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
 Freitag 08.30 Uhr bis 1�.00 Uhr
eingesehen werden. 

Einwendungen, Bedenken und Widersprüche sind innerhalb des 
Zeitraumes der Auslegung schriftlich an den Landkreis Teltow-Flä-
ming, Untere Wasserbehörde, Am Nuthefließ � in 14943 Lucken-
walde zu richten. 

Der Landrat
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